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1. Verfahren/Procédures/Procedure 

a) Konkurrentenbeschwerde 
Nr. 230/21  
(Beweispflicht – Sachaussagen in Verkaufsprospekten) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin beanstandet den Inhalt von Verkaufsprospekten der Beschwerdegegnerin. 
Es werde auf eine patentierte Passform von Funktionsunterwäsche hingewiesen, welche jedoch in 
dieser allgemeinen Form von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Es fehle ein Hinweis auf die 
Patentnummer und es sei nicht klar, welches Produkt unter das Patent fallen soll. Sofern kein Pa-
tent erteilt worden sei, liege eine Patentberühmung (Art. 82 PatG) vor. Weiter wird beanstandet, 
dass behauptet werde, dass Produkte von Ski-Nationalteams empfohlen würden, obwohl nicht klar 
sei, welche Nationalteams aufgrund welcher Kriterien was empfohlen hätten. Zudem werde durch 
eine Darstellung suggeriert, dass bekannte Sportler aus Ski-Nationalteams Produkte «getestet und 
empfohlen» hätten, obwohl die abgebildeten Personen keine bekannten Profi-Sportler seien, ein 
Hinweis auf Tests fehle und auch nicht klar sei, welche Produkte durch Ski-Nationalteams getestet 
worden seien. 

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Sachaussagen zu Produkten und Geschäftsverhältnissen müssen gemäss Grundsatz Nr. B.2 Abs. 2 
Ziff. 1 und 2 der Lauterkeitskommission (SLK) sowie gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) richtig sein. Die Werbetreibende hat die Richtigkeit ihrer Sach-
aussagen zu beweisen (Grundsatz Nr. A.5 der SLK, Art. 13 Abs. 3 des Geschäftsreglements der SLK, 
Art. 13a UWG). Durch den Verzicht auf eine Stellungnahme ist die Beschwerdegegnerin ihrer Be-
weispflicht nicht nachgekommen. Die Beschwerde ist daher mit Blick auf die in der Beschwerde  
aufgeführten Sachaussagen – da sie glaubhaft dargelegt wurden – gutzuheissen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, es inskünftig zu un-
terlassen, auf eine patentierte Passform von Funktionsunterwäsche hinzuweisen, solange sie nicht 
über ein entsprechendes Patentrecht verfügt. Weiter wird empfohlen, es inskünftig zu unterlassen, 
Empfehlungen von Ski-Teams oder Profi-Sportlern und damit verbundene Kommunikationen im  
Zusammenhang mit Produktetests zu bewerben, wenn diese nicht den Tatsachen entsprechen. 
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b) Nr. 234/21 
(Green Marketing – Kampagne «Schweizer Fleisch. Der feine Unterschied»: Aussagen zu Futter) 

Dieser Entscheid ist noch nicht endgültig, es wurde dagegen Rekurs an das Plenum erhoben. 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer richtet seine Beschwerde gegen Werbeaussagen in einem Werbespot und 
auf der Webseite der Beschwerdegegnerin. Der im Werbespot gezeigte Betrieb erwecke den fal-
schen Eindruck, dass die Fütterung mit ausschliesslich hofeigenem Futter für Schweizer Fleisch  
bezeichnend und charakteristisch sei. Tatsächlich seien Betriebe, die Weidemast ohne zugekauftes 
Futter betreiben, die Ausnahme. Weiter wird eine Aussage zu einheimischem Futter sowie zwei Aus-
sagen zum Thema Versorgungssicherheit beanstandet. Diese Aussagen seien irreführend und/oder 
unwahr. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie beruft sich darauf, dass die 
schweizerische Gesetzgebung zur Nutztierhaltung strenger sei als im Ausland. Zudem bestünden 
freiwillige Bundesprogramme. Aber auch in der Schweiz sei «nicht alles perfekt». Die Beschwerde-
gegnerin erläutert in ihrer Stellungnahme die Hintergründe der Kampagne. Die Werbekampagne 
zeige beispielhaft Betriebe, wie sie in der Schweiz anzutreffen seien. Aus dem Spot ergebe sich 
keine falsche Suggestion, dass alle Betriebe dem gezeigten Standard entsprechen würden. Im Spot 
gehe es zudem um die Haltung der Bauern und Metzger zum Tier und nicht um Futter. Die Aussagen 
auf der Webseite seien klar und korrekt. Einzig beim Begriff «Selbstversorgungsgrad» sei die Kritik 
des Beschwerdeführers gerechtfertigt und die Aussage werde mit «Bruttoselbstversorgungsgrad» 
präzisiert. 

3 Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) dürfen Werbe-
aussagen über das eigene Angebot nicht unrichtig oder irreführend sein. Diese Voraussetzung der 
Richtigkeit wird am Verständnis der angesprochenen Durchschnittsadressaten gemessen (Grund-
satz Nr. A.1 Abs. 3 Ziff. 1 der Lauterkeitskommission). Wie die Durchschnittsadressaten eine Werbe-
botschaft verstehen, ist durch einen Richter im Rahmen der richterlichen Rechtsfindung eigenstän-
dig zu beurteilen und soll auf der allgemeinen Lebenserfahrung unter Einbezug der Umstände im 
Einzelfall basieren. In analoger Weise hat auch die Lauterkeitskommission das Verständnis der 
Durchschnittsadressaten zu beurteilen (vgl. M. Senn, Neuer Grundsatz zum Geltungs- und Anwen-
dungsbereich der SLK, sic! 2008, 590). 

4 Der Claim «Schweizer Fleisch – der feine Unterschied» sowie die Kampagne als Ganzes wurden 
durch die Lauterkeitskommission bereits in früheren Entscheiden als zulässig beurteilt (Beschlüsse 
Nr. 123/20 der Dritten Kammer vom 24. Juni 2020 und Nr. 226/21 der Dritten Kammer vom 19. Ja-
nuar 2022). Vor diesem Hintergrund ist die Beschwerde, soweit sie sich gegen die Werbeaussagen 
im Werbespot richtet, abzuweisen. 

5 Bislang nicht beurteilt wurden jedoch die beanstandeten Aussagen auf der Webseite der Beschwer-
degegnerin. 

6 Die Aussage «Rinder in der Schweiz fressen 91.5% einheimisches Futter» ist nach Ansicht der  
Lauterkeitskommission irreführend, da der Durchschnittsadressat bei «Futter» von der Gesamtheit 
aller Futtermittel ausgeht, die Rindern in der Schweiz verfüttert werden. Die sog. Trockensubstanz, 
wie von der Beschwerdegegnerin auch ausgeführt, ist eine spezifisches Mass, dass lediglich einen 
Teil der Gesamtheit aller Futtermittel abdeckt, und dem Durchschnittsadressaten nicht bekannt ist. 
Somit ist die Verbindung von «Futter» und der angegebenen Prozentzahl irreführend. 

7 Soweit sich die Beschwerde auf den Begriff «Selbstversorgungsgrad» bezieht, hat sich die Be-
schwerdegegnerin unterzogen. Der Begriff ist ohne Angabe des Zusatzes «Brutto» auch nach  
Ansicht der Lauterkeitskommission irreführend. 
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8 Bei der Aussage zur Landwirtschaft in der Schweiz, welche durch staatliche Subventionen gestützt 
wird, handelt es sich um eine politisch intendierte Meinungsäusserung und nicht um eine eindeutig 
überprüfbare Tatsachenbehauptung. Der Durchschnittsadressat vermag den politischen Kontext der 
Aussage klar einzuordnen. Daher ist diesbezüglich die Beschwerde abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, bei Aussa-
gen zu «Futter» klarzustellen, was damit gemeint ist. Zudem wird die Beschwerdegegnerin auf ihre 
Zusage behaftet, die in Aussicht gestellten Korrekturen betreffend «Selbstversorgungsgrad» umzu-
setzen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 
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c) Nr. 111/22 
(«Gratis»-Bewerbung – Fehlender Hinweis zu Mindermengenzuschlag) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die im beanstandeten Facebook-Inserat gemachte  
Aussage «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» falsch sei, da bei einem Bestellwert von weniger als 
Fr. 14.95 ein Mindermengenzuschlag von Fr. 4.90 aufgerechnet werde. Der Mindermengenzuschlag 
werde lediglich im sogenannten Hilfebereich des Händlers erwähnt, nicht aber in der Werbung. Der 
Artikel könne nur für den angegebenen Preis erworben werden, wenn man davon mindestens drei 
Verkaufseinheiten bestelle. Der Beschwerdeführer macht überdies eine Verletzung der Firmenge-
brauchspflicht geltend. 

2 Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass keine Verletzung der Firmengebrauchspflicht vorliege, da 
das Impressum auf der deutlich verlinkten Webseite einfach auffindbar sei. In Bezug auf den Min-
dermengenzuschlag räumt die Beschwerdegegnerin ein, dass dieser in der Werbung nicht erwähnt 
werde. Dies sei jedoch eine gängige Werbepraxis, da der Mindermengenzuschlag bei einem durch-
schnittlichen Warenkorbwert von über Fr. 40.- nur für die Minderheit der Bestellungen relevant sei. 
Ebenso sei es gängig, dass der Mindermengenzuschlag erst beim Checkoutvorgang ausgewiesen 
werde. Es sei gerechtfertigt, die Beschreibung «Gratis mit A-Post» zu erwähnen, da das Produkt für 
den angegebenen Preis mit kostenlosem Versand erhältlich sei, entweder unter Inkaufnahme des 
Mindermengenzuschlags oder durch den zusätzlichen Kauf von gleichen oder anderen Artikeln. 

3 Die Lauterkeitskommission vermag keine Verletzung der Firmengebrauchspflicht zu erkennen. Es 
liegt weder ein Verstoss gegen Art. 326ter StGB noch gegen den Grundsatz Nr. B.10 der Lauterkeits-
kommission vor. Für den Durchschnittsadressaten ist die vollständige und unveränderte, im Han-
delsregister eingetragene Firma der Beschwerdegegnerin auf deren Webseite leicht und schnell 
auffindbar. Durch die direkte Verlinkung vom Facebook-Inserat auf die Webseite und aufgrund der 
Tatsache, dass ein Vertragsabschluss erst auf der Webseite der Beschwerdegegnerin erfolgt, ist 
keine Angabe der Firma im Facebook-Inserat erforderlich. Diesbezüglich ist die Beschwerde abzu-
weisen. 

4 Im Übrigen ist die Beschwerde jedoch gutzuheissen. Für den Durchschnittsadressaten wird durch 
das beanstandete Inserat mit der Aussage «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» der falsche Eindruck 
erweckt, das Produkt sei für den angegebenen Betrag und ohne Versandkosten erhältlich. Gemäss 
Art. 10 ICC-Kodex (Richtlinien der Internationalen Handelskammer zur Praxis der Werbe- und Mar-
ketingkommunikation) ist bei der Verwendung von Begriffen wie «gratis» oder «kostenlos» beson-
dere Vorsicht geboten. «Gratis» sollte in der kommerziellen Kommunikation nur verwendet werden, 
wenn das Angebot tatsächlich keine Verpflichtung beinhaltet oder wenn die einzige Verpflichtung in 
der Zahlung von Versandkosten besteht, die nicht über die dem Anbieter schätzungsweise entstan-
denen Kosten hinausgehen; oder wenn in Verbindung mit dem Kauf eines anderen Produktes der 
Preis eben dieses Produktes nicht erhöht wurde, um die Kosten oder einen Teil der Kosten für das 
Angebot abzudecken. Vorliegend ist der Mindermengenzuschlag eine Verpflichtung, die der Bestel-
ler übernehmen muss, damit er das Produkt zu den Konditionen gemäss beanstandetem Inserat  
erhält. Durch den Begriff «Gratis» und aufgrund des fehlenden Hinweises auf einen Mindermengen-
zuschlag in der beanstandeten kommerziellen Kommunikation, führt dieselbe die Durchschnittsad-
ressaten in Bezug auf die mit einer Bestellung entstehenden Kostenpflichten in die Irre.  

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, in ihrer 
kommerziellen Kommunikation Klarheit über die für den Besteller entstehenden Kosten zu schaffen 
und insbesondere den Begriff «gratis» nicht zu verwenden, wenn ein Mindermengenzuschlag geleis-
tet werden muss. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 
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d) Nr. 236/21 
(Keine Passivlegitimation – Werbekampagne in Tram) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer beanstandet ein Werbemittel für einen Laptop der Marke «xxxxxxxx», ausge-
hängt in den Trams der Beschwerdegegnerin. Die Werbung mit dem Claim «Schützt Deine Privat-
sphäre» zeige einen dunkelhäutigen Mann, der aus einem Versteck auf einen Laptop schiele. Durch 
die Darstellung eines jungen schwarzen Mannes als Sujet für Gefahr und eine potentiell kriminelle 
Handlung, bediene sich die Werbung eines rassistischen Clichés, wonach schwarze Männer oft kri-
minell seien.  

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Nichtanhandnahme der Beschwerde, eventualiter die Abwei-
sung der Beschwerde. Die Beschwerde sei nicht anhand zu nehmen, da die Beschwerde ungenü-
gend begründet sei. Es liege keine objektiv nachvollziehbare Begründung vor, inwiefern die bean-
standete Werbung rassistisch sein soll. Der Beschwerdeführer drücke lediglich seine subjektive 
Meinung aus. Tatsächlich sei das beanstandete Sujet, das eine farbige Frau zeige, eines einer Viel-
zahl von Werbemassnahmen an einem Tram der Beschwerdegegnerin, welches innen und aussen 
gestaltet worden sei. Dabei sei darauf geachtet worden, dass Models mit verschiedenen Geschlech-
tern und Ethnien zum Einsatz kommen und es gehe gerade darum, keine Menschen oder Menschen-
gruppen anhand ihrer Hautfarbe zu be- oder entwerten. Zudem sei geplant, dass die Werbekam-
pagne im ersten Quartal 2022 eingestellt werde. Überdies sei die Beschwerde abzuweisen, weil die 
Beschwerdegegnerin nicht passivlegitimiert sei. Sie habe lediglich die Werbeinfrastruktur zur Verfü-
gung gestellt, jedoch sei die Laptopanbieterin für den Inhalt der Kampagne verantwortlich. Letztlich 
fehle es aber auch an einem Verstoss gegen die Lauterkeit im Wettbewerb, da niemand verun-
glimpft, herabgesetzt oder diskriminiert werde. 

3 Die Lauterkeitskommission tritt auf die Beschwerde ein. Sie ist genügend begründet. Aus der Be-
schwerde geht klar hervor, welcher Verstoss der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem 
beanstandeten Werbemittel geltend macht bzw. was am Werbemittel als unlauter erachtet wird. 
Gleichzeitig ist die Begründung genügend konkret, damit die Beschwerdegegnerin dazu angemes-
sen Stellung nehmen konnte.  

4 Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin betreffend Einstellung der Werbekampagne sind zu 
vage, um auf eine materielle Beurteilung zu verzichten. Eine konkrete und glaubhafte Zusicherung, 
dass die Kampagne nicht wieder aufgenommen wird, erfolgte nicht (Art. 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Ge-
schäftsreglements der Lauterkeitskommission). 

5 Eine Beschwerde hat sich gegen den Werbenden zu richten (Art. 8 Abs. 2 des Geschäftsreglements 
der Lauterkeitskommission). Dieser trägt die Verantwortung für die kommerzielle Kommunikation 
(Grundsatz Nr. A.4 der Lauterkeitskommission). Die Beschwerdegegnerin ist nicht passivlegitimiert. 
Eine Verantwortlichkeit der Beschwerdegegnerin für die Werbekampagne ist nicht erkennbar. Die 
Beschwerde ist daher abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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e) Nr. 101/22 
(Keine Diskriminierung – Unglückliche Sujetwahl bei Werbekampagne in Tram) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer beanstandet ein Werbemittel für einen Laptop der beschwerdegegnerischen 
Marke, ausgehängt in den Trams der Verkehrsbetriebe xxxxxxxx. Die Werbung mit dem Claim 
«Schützt Deine Privatsphäre» zeige einen dunkelhäutigen Mann, der aus einem Versteck auf einen 
Laptop schiele. Durch die Darstellung eines jungen schwarzen Mannes als Sujet für Gefahr und eine 
potentiell kriminelle Handlung, bediene sich die Werbung eines rassistischen Clichés, wonach 
schwarze Männer oft kriminell seien.  

2 Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Stellungnahme die Hintergründe der Kampagne aus. Es liege 
keine objektiv nachvollziehbare Begründung vor, inwiefern die beanstandete Werbung rassistisch 
sein soll. Der Beschwerdeführer drücke lediglich seine subjektive Meinung aus. Tatsächlich sei das 
beanstandete Sujet, das eine farbige Frau zeige, eines einer Vielzahl von Werbemassnahmen an  
einem Tram der Beschwerdegegnerin, welches innen und aussen gestaltet worden sei. Dabei sei 
darauf geachtet worden, dass Models mit verschiedenen Geschlechtern und Ethnien zum Einsatz 
kommen und es gehe gerade darum, keine Menschen oder Menschengruppen anhand ihrer Haut-
farbe zu be- oder entwerten. Zudem sei geplant, dass die Werbekampagne im ersten Quartal 2022 
eingestellt werde.  

3 Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin betreffend Einstellung der Werbekampagne sind zu 
vage, um auf eine materielle Beurteilung zu verzichten. Eine konkrete und glaubhafte Zusicherung, 
dass die Kampagne nicht wieder aufgenommen wird, erfolgte nicht (Art. 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Ge-
schäftsreglements der Lauterkeitskommission). 

4 In materieller Hinsicht vermag die Lauterkeitskommission keine Unlauterkeit des Werbemittels zu 
erkennen. Unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks der Werbekampagne (Grundsatz Nr. A.1 
Ziff. 2 der Lauterkeitskommission) und den damit verbundenen glaubhaften Ausführungen der Be-
schwerdegegnerin, wonach in der Kampagne Models unterschiedlicher Geschlechter und Ethnien 
eingesetzt werden, wird keine diskriminierende Absicht erkannt. Die Beschwerde ist daher abzuwei-
sen. 

5 Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass das vom Beschwerdeführer beanstandete Sujet durch-
aus Anlass zu Kritik geben kann. Das Sujet ist das einzige der Kampagne, das einen Menschen in 
einem negativen Zusammenhang darstellt, da es in einer Lesart als «potentielle Gefahr» interpre-
tiert werden kann. Nur in diesem Sujet der Kampagne wird jemand gezeigt, der eine Handlung vor-
nimmt, die unerwünscht ist. Dass man gerade in dieser Rolle eine farbige Person zum Einsatz 
bringt, ist fragwürdig. Die Lauterkeitskommission qualifiziert das Sujet insgesamt als lauter, aber 
unglücklich. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

  



 

  9 

f) Nr. 232/21 
(Sexismus/Blickfang – Bewerbung von Dusch-WCs) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin beanstandet die Gestaltung eines Autoanhängers der Beschwerdegegnerin, 
welche Dusch-WCs anbiete. Die Darstellung eines weiblichen Hinterteils mit Kussmund sei diskri-
minierend und sexistisch. Der auf das Körperteil fokussierte Ausschnitt diene einzig als Blickfang. 
Ein Zusammenhang zwischen Darstellung und Produkt sei nicht direkt gegeben. 

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Geschlechterdiskriminierende kommerzielle Kommunikation liegt insbesondere vor, wenn zwischen 
der das Geschlecht verkörpernden Person und dem Produkt kein natürlicher Zusammenhang be-
steht (Grundsatz Nr. B. 8 Abs. 2 Ziff. 4.). Vorliegend erschliesst sich für den Durchschnittsadressaten 
aus der bildlichen Darstellung kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem weiblichen Hinterteil 
mit Kussmund und dem beworbenen Produkt. Mangels Stellungnahme zur Beschwerde wurde auch 
von Seiten der Beschwerdegegnerin kein solcher Zusammenhang behauptet. Darüber hinaus wird 
das Sujet in rein dekorativer Funktion als Blickfang eingesetzt, was ebenfalls ein Tatbestand ge-
schlechterdiskriminierender kommerzieller Kommunikation darstellt (Grundsatz Nr. B. 8 Abs. 2 
Ziff. 5.). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, auf die Verwendung 
der beanstandeten Darstellung zu verzichten. 
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g) Nr. 109/22 
(Keine Aufforderung zu Gewalt – «A kick when you need it») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin werde in der beanstandeten Werbung ein adipöser Junge auf 
erniedrigende Weise gezeigt. Es erfolge ein symbolischer Aufruf zu einem gewalttätigen Fusstritt 
und zur Konsumation eines koffeinhaltigen Süssgetränks. 

2 Die Beschwerdegegnerin legt dar, was sie mit der Werbung aussagen will. Der angedeutete Tritt in 
Kombination mit der Headline stelle einen Motivations- und Selbstbewusstseinsschub dar, der an-
gesichts einer subjektiv als überwältigend oder herausfordernd wahrgenommenen Situation nötig 
sei. Der Schattenwurf mache die unsichtbare Kraft des Koffeins sichtbar und gebe dem Jungen  
einen «Kick», der als Empowering zu verstehen sei. Sie widerspricht den Diskriminierungs- und  
Gewaltdarstellungsvorwürfen. Gleichzeitig hält sie aber fest, dass das Display am Idaplatz bereits 
ersetzt worden sei und das Motiv bis auf Weiteres nicht verwendet werde. 

3 Die Lauterkeitskommission vermag keine Unlauterkeit in der beanstandeten kommerziellen Kom-
munikation zu erkennen. Die fragliche Aussage der vorliegenden kommerziellen Kommunikation 
kann weder als ernstgemeinte Aufforderung zur Gewaltanwendung oder Verharmlosung von Gewalt, 
noch als aggressive oder diskriminierende Werbung qualifiziert werden. Es liegt eine werberische 
Überzeichnung vor, welche für den Durchschnittsadressaten klar erkennbar ist. Die Beschwerde ist 
aus diesen Gründen abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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h) Nr. 110/22 
(Keine Diskriminierung – «A kick when you need it») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin beinhalte die beanstandete Werbung einen Aufruf zu Gewalt. 
Zudem werde eine Gruppe von Menschen mit speziellem Aussehen diskriminiert. 

2 Die Beschwerdegegnerin legt dar, was sie mit der Werbung aussagen will. Der angedeutete Tritt in 
Kombination mit der Headline stelle einen Motivations- und Selbstbewusstseinsschub dar, der an-
gesichts einer subjektiv als überwältigend oder herausfordernd wahrgenommenen Situation nötig 
sei. Der Schattenwurf mache die unsichtbare Kraft des Koffeins sichtbar und gebe dem Jungen  
einen «Kick», der als Empowering zu verstehen sei. Sie widerspricht den Diskriminierungs- und  
Gewaltdarstellungsvorwürfen. Gleichzeitig hält sie aber fest, dass das Display am Idaplatz bereits 
ersetzt worden sei und das Motiv bis auf Weiteres nicht verwendet werde. 

3 Die Lauterkeitskommission vermag keine Unlauterkeit in der beanstandeten kommerziellen Kom-
munikation zu erkennen. Die fragliche Aussage der vorliegenden kommerziellen Kommunikation 
kann weder als ernstgemeinte Aufforderung zur Gewaltanwendung oder Verharmlosung von Gewalt, 
noch als aggressive oder diskriminierende Werbung qualifiziert werden. Es liegt eine werberische 
Überzeichnung vor, welche für den Durchschnittsadressaten klar erkennbar ist. Die Beschwerde ist 
aus diesen Gründen abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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i) Nr. 103/22 
(Kein Sexismus – Plakat «Frau mit Hantel») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass Hanteln nichts mit dem halbnackten Gesäss einer Frau 
zu tun hätten und dass die Beschwerdegegnerin neben Fitnessgeräten nur gesässdeckende Hosen 
für Mann und Frau verkaufe. Die Werbung sei geschlechterdiskriminierend. 

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Die Lauterkeitskommission erachtet das vorliegende Sujet aufgrund des Gesamteindrucks (Grund-
satz Nr. A.1 Abs. 3 Ziff. 2 der SLK) nicht als geschlechterdiskriminierende Werbung im Sinne des 
Grundsatzes Nr. B.8 der Lauterkeitskommission. Zwischen der abgebildeten Person und den bewor-
benen Produkten (Fitnessgeräten) besteht ein genügender natürlicher Sachzusammenhang. Die  
gezeigte Trainingssituation erscheint alltäglich und es erfolgt keine übermässige Sexualisierung des 
Models. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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j) N° 104/22 
(Sexisme – Images postées sur Facebook) 

La Première Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

1 La partie plaignante est choquée par deux annonces que la partie défenderesse a postées sur Face-
book. Selon elle, ces sujets enfreignent tous deux la Règle no B.8 de la Commission Suisse pour la 
Loyauté. Elle estime que, dans le sujet avec les oranges, la femme est réduite à ses seins et à ses 
attributs sexualisants et qu’elle sert d’objet. Dans le sujet représentant un homme avec le torse  
dénudé, elle considère qu’on fait appel à une représentation stéréotypée selon laquelle des hommes 
musclés ne seraient pas intelligents.  

2 La Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’a reçu aucune prise de position de la partie défende-
resse dans les délais impartis, et ce, malgré le fait qu’une prolongation de délai lui a été accordée, 
et que le Secrétariat de la CSL lui a explicitement demandé de prendre position à ce propos. 

3 Selon la Règle no B.8, al. 2, ch. 4 et 5 de la Commission Suisse pour la Loyauté, une communication 
commerciale, p. ex. sur une affiche, est discriminatoire et, partant, déloyale, lorsqu’il n’existe aucun 
lien naturel entre la personne incarnant le sexe concerné et le produit vanté, ou lorsque la personne 
concernée est représentée dans une fonction purement décorative en tant qu’aguiche visant exclusi-
vement à attirer le regard. 

4 Pour le sujet représentant un homme avec le torse dénudé, nous avons affaire à un cas manifeste où 
il n’existe aucun lien naturel entre la communication commerciale et le produit vanté (une formation 
dans le domaine du management/du tourisme). De plus, la personne est représentée dans une fonc-
tion purement décorative en tant qu’aguiche visant exclusivement à attirer le regard. 

5 Également pour le sujet représentant une femme qui tient des oranges devant ses seins, nous 
sommes en présence d’un cas manifeste de communication commerciale sexuellement discrimina-
toire. L’impression générale donnée par ce sujet, accompagné du slogan à la teneur suivante:  
«ok les belles oranges mais maintenant boostez votre avenir», ainsi que la présentation visuelle 
avec les oranges qui est censée refléter un agrandissement artificiel des seins, montrent bien qu’on 
crée un lien entre l’agrandissement artificiel des seins et l’offre de formation de la partie défende-
resse, et ce, dans un contexte où ces deux actions sont censées améliorer l’avenir de la femme. Les 
seins, et aussi les oranges, n’ont rien à voir avec les offres de formation de la partie défenderesse. 
Cette mise en relation arbitraire porte atteinte à la dignité du sexe féminin. De plus, dans ce sujet 
également, la personne est représentée dans une fonction purement décorative en tant qu’aguiche 
servant exclusivement à attirer le regard. 

6 Pour les raisons précitées, la plaine doit être approuvée dans son intégralité. 

r e n d   l a   d é c i s i o n   s u i v a n t e : 

La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à utiliser à  
l’avenir les deux sujets incriminés. 
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k) Nr. 105/22 
(Direktmarketing – Werbeflyer im Briefkasten trotz Kennzeichnung und Abmahnung) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer beanstandet, dass ihm die Beschwerdegegnerin zum wiederholten Male 
Werbeflyer trotz unübersehbarer Aufschrift auf dem Briefkasten zugestellt habe. 

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Gemäss Grundsatz Nr. C.4 der Lauterkeitskommission gelten aggressive Werbemethoden als un-
lauter, so zum Beispiel, wenn in den Briefkasten der kontaktierten Person unadressierte kommer-
zielle Kommunikation eingeworfen wird, obwohl sie mittels Kleber «Stopp – keine Werbung» oder 
vergleichbarer Beschriftung am Briefkasten erklärt hat, keine unadressierte kommerzielle Kommu-
nikation erhalten zu wollen (Grundsatz Nr. C.4 Abs. 1 und 2 Ziff. 3 der Lauterkeitskommission). Sol-
che Zustellungen von kommerzieller Kommunikation gegen den klar zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Briefkastenhalters gelten zudem auch gesetzlich als unlauter, da sie als Geschäftsgebaren, 
das gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst, die Generalklausel des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb verletzen (Art. 2 UWG). 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, dem Beschwerde-
führer inskünftig keine unadressierte kommerzielle Kommunikation mehr zukommen zu lassen  
sowie sicherzustellen, dass Personen, welche über einen «Stopp Werbung»-Kleber am Briefkasten 
verfügen oder auf andere Weise zum Ausdruck gebracht haben, dass sie keine unadressierte Wer-
bung erhalten wollen, keine entsprechende kommerzielle Kommunikation mehr zugestellt wird. 
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l) Nr. 107/22 
(Direktmarketing – Flyer im Briefkasten trotz Schild «wünscht keine Werbung») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer beanstandet, dass ihm die Beschwerdegegnerin einen Werbeflyer trotz 
«Wünscht keine Werbung»-Schild zugestellt habe. 

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Gemäss Grundsatz Nr. C.4 der Lauterkeitskommission gelten aggressive Werbemethoden als un-
lauter, so zum Beispiel, wenn in den Briefkasten der kontaktierten Person unadressierte kommer-
zielle Kommunikation eingeworfen wird, obwohl sie mittels Kleber «Stopp – keine Werbung» oder 
vergleichbarer Beschriftung am Briefkasten erklärt hat, keine unadressierte kommerzielle Kommu-
nikation erhalten zu wollen (Grundsatz Nr. C.4 Abs. 1 und 2 Ziff. 3 der Lauterkeitskommission). Sol-
che Zustellungen von kommerzieller Kommunikation gegen den klar zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Briefkastenhalters gelten zudem auch gesetzlich als unlauter, da sie als Geschäftsgebaren, 
das gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst, die Generalklausel des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb verletzen (Art. 2 UWG). 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, dem Beschwerde-
führer inskünftig keine unadressierte kommerzielle Kommunikation mehr zukommen zu lassen  
sowie sicherzustellen, dass Personen, welche über einen «Stopp Werbung»-Kleber am Briefkasten 
verfügen oder auf andere Weise zum Ausdruck gebracht haben, dass sie keine unadressierte Wer-
bung erhalten wollen, keine entsprechende kommerzielle Kommunikation mehr zugestellt wird. 
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2. Massnahmen/Mesures/Misure

a) Nr. 120/21

1 

2 

3 

4 

5 

, Erlenbach
(Direktmarketing – Unerwünschter Flyer im Briefkasten trotz «Stopp Werbung»-Kleber)

Die Erste Kammer,

i n   E r w ä g u n g : 

Der Beschwerdegegnerin wurde mit Beschluss der Zweiten Kammer der Lauterkeitskommission 
vom 26. Mai 2021, eröffnet am 8. Juni 2021, empfohlen, dem Beschwerdeführer inskünftig keine un-
adressierte kommerzielle Kommunikation mehr zukommen zu lassen sowie sicherzustellen, dass 
Personen, welche über einen «Stopp Werbung»-Kleber am Briefkasten verfügen oder auf andere 
Weise zum Ausdruck gebracht haben, dass sie keine solche unadressierte Werbung erhalten wollen, 
keine entsprechende kommerzielle Kommunikation mehr zugestellt wird. 

Mit Eingabe vom 1. Februar 2022 macht der Beschwerdeführer geltend, dass er am 28. Januar 2022 
wieder einen unadressierten Werbeflyer von der Beschwerdegegnerin erhalten habe. Er bittet um 
die Einleitung weiterer Massnahmen. 

Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zum Massnahmengesuch 
eingegangen. 

Art. 19 Abs. 1 des Geschäftsreglements der Schweizerischen Lauterkeitskommission sieht das Fol-
gende vor: Wird einem rechtskräftigen Entscheid gemäss Art. 16 nicht Folge geleistet und setzt eine 
nach Art. 8 beschwerdeberechtigte Person die Kommission darüber in Kenntnis, so kann eine Kam-
mer die Publikation des Entscheides unter voller Namensnennung beschliessen. Erfolgt die Publi-
kation unter voller Namensnennung, so sind der Name sowie allfällige Daten mit Personenbezug 
gemäss Art. 19 Abs. 2 des Geschäftsreglements nach Ablauf eines Jahres ab Veröffentlichung zu  
löschen. 

Trotz rechtskräftiger und klarer Empfehlung vom 26. Mai 2021, eröffnet am 8. Juni 2021, ist akten-
kundig, dass die Beschwerdegegnerin dem ursprünglichen Beschwerdeführer in Verletzung von 
Art. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sowie von Grundsatz Nr. C.4 der Lauterkeits-
kommission erneut einen unadressierten Werbeflyer zugestellt hat. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Veröffentlichung des Entscheids unter voller Namensnennung angemessen. 

b e s c h l i e s s t : 

Das Massnahmegesuch wird gutgeheissen und der Entscheid unter voller Namensnennung auf der 
Webseite der Lauterkeitskommission publiziert. 




